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61. Der in der Gemeindeordnung § 77 (§ 74,
o.-ö. G.-O.) vorgesehenen Zustimmung der Gemeinde¬
wahlberechtigten bedarf es bei Errichtung von Wasser¬
leitungen und Kanalisierungsanlagen nicht. E. v.
13. Jänner 1900, Z. 302, B. 13.642 (Salzburg).

62. Die Erwerbung eines Grundes zum Zweck
der Gewinnung eines Baugrundes für Schulgebäude
und in Absicht auf die bauliche Einrichtung einer
Ortschaft bedarf der Zustimmung der Gemeinde¬
versammlung nicht. E. v. 6. November 1908,

Z. 10.684, B. 6259 A (Tirol).
63. Die Abstimmung der Steuerträger (ß 75,

G.-O.) ist nicht notwendig, wenn die von der Ge¬
meindevertretung beschlossene neue Unternehmung
nach Inhalt des Beschlusses zur Hebung des Ver¬
kehres und damit des Wohlstandes der Bevölkerung
ausgeführt wird. E. v. 5. Mai 1911, Z. 4989,
B. 8217 A (Tirol).

64. Eine neue Erwerbung im Sinne des § 75,

G.-O. (in Oberösterreich § 74), liegt auch beim An¬
kauf von Grundstücken vor, sobald durch deren Erträg¬
nis die Vermehrung der Gemeindeeinkünfte bezweckt
wird. E. v. 13. Juni 1894, Z. 2319, B. 7959 (Tirol).
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